
Artikelnr.: 24054

Mit neuem Böllerbeschuss

590,00 EUR*
* differenzbesteuert gemäß §25a UStG.;MwSt. nicht

ausweisbar; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Waffen Seufert

Zeppelinstr. 3
97228 Rottendorf
Bayern

Telefon:
09302 989034
Fax:
09302 989035
E-Mail:
info@waffen-seufert.de
Webseite:
www.waffen-seufert.de

Moenus - Böller Nr. 2 Handböller
15mm

Kategorie: Vorderlader - Kurzwaffen-Pistolen
Kaliber: 15mm(BlackPowder)
Zustand: 2 - gepflegt, leichte Gebrauchsspuren

Beschreibung:
Handböller Böller Selbstbau Edelstahl. Perkussionsböller Kaliber 15 mm. Mit Böller-
Beschusszertifikat 13g 6gVL gültig bis 12.02.2031!  Dekorativer Handböller
unbekannter Selbstbau aus Edelstahl mit aufwändig gedrehtem Kanonenlauf.
Oktogonal in rund übergehend mit Trompetenmündung, Durchmesser 5,5 cm. Alle
Metallteile blank und hochglanzpoliert. Hahnschloss mit Blattfeder und Laderast.
Geölter Holzschaft mit dekorativer ausgesuchter Maserung. Der Handgriff ist für
Rechtshänder nach rechts geneigt und nach rechts bullig ausgeprägt für eine gute
Handlage beim Schuss. Hahn und Schlossplatte sind dekorativ bunt marmoriert. Auf
dem Lauf ist eine Namensgravur kann überschliffen werden. Der Böller hat 1990 nur
den normalen Schwarzpulverbeschuss erhalten  und wurde jetzt nochmal als Böller
beschossen. Neues Böller-Beschusszertifikat 2/2026 vom Beschussamt Mellrichstadt
liegt bei. Kleine kaum zu sehende Druckstelle sonst gepflegter fast neuwertiger
Zustand. Original Beschriftung/Stempel. Original-Beschuss Mellrichstadt 1990.
Gültiger Böller-Neubeschuss Mellrichstadt gültig bis 12.02.2031 mit Böller-
Beschussbescheinigung. Kaliber: Ø15, Ladedaten für Böllerpulver 13g / 6gVL. Maße:
ca. 32,5 x 17 cm. Gewicht: ca. 3,16 kg. Abgabe nur an Personen mit vollendetem
18. Lebensjahr. Schusswaffen auch Vorderlader und Böller unterliegen dem
Waffengesetz. Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen!  Das Führen von
Schusswaffen auch von Böllern oder Vorderladern, ist nur mit einem gültigen
Waffenschein zulässig. Für den Erwerb, Besitz und den Umgang mit
Schwarzpulver/Böllerpulver benötigen Sie einen Sprengstofferlaubnisschein nach
§27 Sprengstoffgesetz. Das Schießen ist nur mit einer gültigen Schießerlaubnis der
örtlichen Behörde zulässig. Die Weitergabe des Böllers ist nur an Personen mit
vollendetem 18 Lebensjahr zulässig. Die Beschussbescheinigung ist mit der Waffe
zu übergeben.

Produktsicherheitsinformationen:
Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.
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